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RATGEBER

sionskasse der Migros bisher
vom Arbeitgeber erbrachte
Beiträge aus solchen ausser-
ordentlichen Erträgen finan-
zieren. Politisch ist das aber
eine denkbar ungünstige Vor-
aussetzung für die Ver-
schlechterung einer Leistung.
Die Migros hat jedenfalls mit
diesem Vorgehen dem be-

gründeten Anliegen von sol-
chen Vorsorgewerken einen
Bärendienst erwiesen, die erst
1985 gegründet wurden und
über wenig Reserven verfü-

gen. Für sie scheint es nämlich
langsam eng zu werden.

Gänzlich vom Tisch der

Landesregierung dürfte die

Forderung nach einer Reduk-
tion des Mindestzinssatzes
sein. Dieser schreibt den Pro-
zentsatz vor, zu welchem die

von den Pensionskassen ver-
walteten Sparguthaben der

Versicherten mindestens ver-
zinst werden müssen. Der
Mindestzinssatz wird vom
Bundesrat festgelegt und steht
seit 1985 unverändert bei vier
Prozent. Auch die Lebensver-
sicherer drängen seit langem
auf eine flexiblere Lösung,
nämlich eine Senkung der

Mindestgarantie verbunden
mit einer ausgleichenden Er-

höhung der - nicht garantier-
ten - Überschüsse in ertrag-
reicheren Jahren. Ihre Forde-

rung begründen sie mit dem
drastischen Absinken der
Renditen auf Festverzinsli-
chen in den letzten Jahren.
Anderseits offeriert die Leben-
branche derzeit bei Vertrags-

erneuerungen oder Neuab-
Schlüssen bis zu 5% Prozent,
was weit über jenen vier Pro-

zent liegt, die angeblich nicht
mehr finanzierbar sind. Ob-

wohl diese Superkonditionen
den besten Kunden vorbehal-
ten bleiben, kann man sich die

Folgen schon heute ausrech-

nen, würde die Forderung der
Branche erfüllt: Da die Le-
bensversicherungen die Über-
schüsse nach eigenem Gut-
dünken verteilen können,
dürften sich einflussreiche
Pensionskassen mit Sicherheit
mehr vom Kuchen abschnei-

Mfln'anue Gä/zzw7er

Erbengemeinschaft:
Gegenseitige Absprache
Meine Schwester und ich be-

sitzen in Erbengemeinschaft
ein Zweifamilienhaus. Die
eine Wohnung bewohne ich
zinsfrei, bezahle jedoch die
Nebenkosten und kleinere
Reparaturen. Die andere

Wohnung ist vermietet. Ich

den zulasten der kleinen, die

vergleichsweise wenig in die

Waagschale werfen können.
Wen wunderts, dass die

Landesregierung bisher so

wenig Musikgehör für dieses

Anliegen zeigte. Auch hier
müssen wiederum die klei-
nen, bedürftigen Kassen die
Zeche zahlen, weil eine Bran-
che Wasser predigt und selber
Wein trinkt.

schaue zum Haus, besorge
den Garten, bestelle die

Handwerker, kurz, schaue

zum Besten. Meine Schwes-

ter kümmert sich nicht ums
Haus, sie besorgt das Finanzi-
eile. Soll ich ihr nun monat-
lieh etwas bezahlen, damit sie

nicht dauernd das Gefühl hat,
sie habe nichts ausser ihrem
Steueranteil?

Zuerst müsste man wissen,
wie Sie es mit den Mietzins-
einnahmen und dem Haus-
unterhalt geregelt haben. Was

geschieht mit dem Zins von
der vermieteten Wohnung?
Geht der auf ein gemeinsames
Konto? 1st diese Wohnung
gleich gross und gleich viel
wert wie Ihre? Das Haus

gehört Ihnen beiden, die Ge-

N oiM
Es gibt Dinge,
die sich lohnen!
Zum Beispiel die Schallwellen-
behandlung bei Beschwerden wie:
• Verspannungen
• Sportverletzungen
• typische Altersbeschwerden
mit dem NOVAFON Gerät!

Forschungen namhafter Wissenschaftler haben gezeigt, dass die direkte
Einwirkung von Schallwellen auf die betroffenen Körperbereiche spür-
bare Linderung bringen kann. Auf der Grundlage dieser Wissenschaft-
liehen Erkenntnisse ist das NOVAFON Intraschallgerät entstanden.

Die Schallwellen des NOVAFON Intraschallgerätes bewirken eine
intensive Tiefenmassage der Gefässe und der peripheren Nerven-
endungen, wodurch die Durchblutung und der Stoffwechsel gefördert
werden.

Linderung, Entspannung und Wohlbefinden stellen sich oftmals
schon nach der ersten Behandlung ein.

Bestellung:
~i Bitte senden Sie mir einen Prospekt

Bitte senden Sie mir gegen Rechnung mit Rückgaberecht innert 10 Tagen
1 NOVAFON Intraschallgerät

Modell SK1 zu Fr. 330 - (Standardausführung)
3 Modell SK2 zu Fr. 370.- (Luxusausführung mit ausklappbarem

Verlängerungsbügel für bequeme Rücken- und Nackenbehandlung)
Auch in Apotheken, Drogerien und Sanitätsgeschäften erhältlich.

Name:

Strasse:

PLZ / Ort:

Unterschrift: Datum:

Adresse: NOVAFON AG, Forbüelstr. 21 / Postfach, 8707 Uetikon am See,
Telefon/Fax 01/920 26 46

Der Umwandlungssatz
Der Umwandlungssatz ist die für die Errechnung der Alters-
rente massgebliche Grösse. Seit Einführung des BVG 1985 ist

er unverändert 7,2 Prozent. Dies bedeutet, dass ein ange-
hender Rentner mit einem Altersguthaben von 500000 Fran-

ken eine jährliche Rente von 36000 Franken (7,2% von
500000 36000 Franken) erhalten wird. Die beabsichtigte
Reduktion auf 6,65% würde die Altersrente um 7,6 Prozent

reduzieren, in unserem Beispiel auf 33250 Franken. Dieser

Umwandlungssatz ist aber nur für den obligatorischen Teil als

Mindestsatz vorgeschrieben. Eine Pensionskasse kann natür-
lieh mehr geben, und im so genannt überobligatorischen Teil

ist sie überhaupt nicht an diese Vorschrift gebunden.
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meinschaft ist Gesamteigentü-
merin, sie haben das Haus ge-
meinsam zu verwalten und zu
nutzen. Wurde nicht testa-
mentarisch etwas anderes ver-
fügt, ein Gratis-Wohnrecht für
Sie beispielsweise, haben Sie

beide die gleichen Rechte und
die gleichen Pflichten.

Das heisst: Die Mieten der
beiden Wohnungen werden
zusammengezählt und durch
zwei geteilt. Beispiel: Ihre
Wohnungsmiete beträgt
(theoretisch) 900 Franken, die

andere 1100 Franken; beide

Annette Gezser-Börte/zansen

Kleidermotten
Beim Schrankausräumen ha-
be ich entdeckt, dass ein alter
Skipullover Löcher hat. Zwi-
sehen den zerfressenen Ma-
sehen sind auch überall Brös-
meli verstreut. War da ein Tier
in meinem Schrank?

Ihr Skipullover ist sicher aus

Wolle, und die haben Kleider-
motten zum Fressen gern.
Kleidermotten sind so ge-
nannte Textilschädlinge, das

heisst, sie machen Frass-
Schäden an Kleidern, Polster-
möbeln und Teppichen aus
Wolle. Meistens fallen die er-
wachsenen Schädlinge, kleine

Schmetterlinge, zuerst auf.
Diese fliegen in der Wohnung

Geschwister haben je 1000
Franken zugute. Sie bekämen
somit noch 100 Franken he-

raus. Aus den Mieteinnah-
men werden die Steuern, aber
auch je zur Hälfte Unterhalt
und Renovationen bezahlt.

Für die Hausverwaltung
und die Gartenarbeit haben
Sie Anrecht auf eine Vergü-
tung. Wie hoch die sein soll,
ist Sache der gegenseitigen
Absprache und abhängig vom
Zeitaufwand. Auch davon
fällt die Hälfte zu Ihren Las-

ten.

herum. Sie sind etwa vier bis
acht Millimeter lang und ha-
ben gelblich beige, glänzende
Vorderflügel. Der Schaden in
den Wollsachen geht aber aufs

Konto der Larven, dem Ju-
gendstadium der Schmetter-
linge. Diese kleinen weissen

Raupen spinnen sich eine
Röhre und kleiden sie mit ab-

genagter Nahrung aus. In die-

sen Textilröhren können die
Tiere gut getarnt ihre Frass-

gänge nagen. Zurück bleiben
Löcher, Gespinste und die
Kot-Brösmeli. Kleidermotten
kommen auch im Freien vor
und können durch ein offenes

Fenster in eine Wohnung ein-

dringen. Die weiblichen Mot-
ten suchen dort einen passen-
den Ort, um ihre Eier zu le-

gen, aus denen die kleinen,
gefrässigen Raupen schlüpfen.

In Kleiderschränken sind
Wollsachen und Pelze gefähr-
det. Auch in Woll-Teppiche
werden die Eier gelegt, dies

vor allem an wenig begange-

nen Stellen wie unter schwe-

ren Polstermöbeln, unter
Schränken oder Betten. Bei

einem Befall muss man alle

Kleidungsstücke gut nach

Schäden untersuchen. Auch
wenn nichts sichtbar ist, soll-
te man Wollsachen waschen
oder zumindest gut ausbürs-
ten und während einer kalten
Nacht draussen aufhängen.
Anschliessend kommen die
Textilien wieder in die Wärme
und werden wenn möglich so-

gar gebügelt. Grosse Tempera-
turschwankungen töten näm-
lieh Kleidermotten. Ähnlich
verfährt man übrigens auch
mit befallenen Polstermöbeln
oder Teppich-Läufern. Diese
werden gut ausgeklopft und
anschliessend über Nacht der
Kälte ausgesetzt. Auch die
Sonne ist eine grosse Hilfe
gegen Textilschädlinge. Diese
sind sehr lichtscheu und ver-
lassen direkt besonntes Ge-
webe sofort. Das Besonnen
sollte man mehrmals wieder-
holen, damit auch wirklich al-

le Schädlinge verschwinden.
Nach einem Befall sollte der
Kleiderschrank gründlich ge-
staubsaugt werden. Zur Vor-
beugung legt man Wollsachen

nur gründlich gereinigt in den

Schrank, am besten gut einge-
packt in Papier- oder Plastik-

Umhüllungen. Teppiche und
Polstermöbel schützt man am
besten durch gründliches
Staubsaugen. Gefährdet sind

vor allem die wenig began-

genen Stellen. Zusätzlich
vertreiben ätherische Öle
wie Zedern-, Lavendel- oder
Citronelle-Öl die Kleider-
motten. Schädlingsabwehrend
wirken auch die chemischen

Mottensprays und Mottenpa-
piere. In Drogerien und gros-
seren Warenhäusern ist eine

grosse Auswahl dieser biologi-
sehen und chemischen Mittel
erhältlich.

MEDIKAMENTEN-SERVICE

Ttez/eAe« S7e /Are d/erf/Aa/nen/e AAer

W7r ////ze/7 //zre/z

• Afetf/cflZfTie //e/er/ TA/ie« o//e (Werf/-

kmen/e Aos/e/i/os per Äur/er /ns //aus.

• A/erf/cûZme Ae^öA# /Anen </ea

ÄrartAe/zAössew-Se/As/AeAö//.

• (Werf/caZi/ie geträAr/ /A/zen 70% 7?aAatf
aaZa/Ze n/cA7 Aasse/zp/A'cA7/ge« A/e<//-
Aö/we/z7e (z.B. Viagra, Xenical, Reductil, Propecia usw.)

/n/b-CizfscAez«

MEDIKAMENTEN-SERVICE

Med/'cai/'ne
ylpotAeie Afimc/uw/en

Post/ac/i
9542 Münc/zwiVen
Pax 0r/-9fi9 6'ö T5

aierf/ca-/me, cA

I r „n.-.-.-ivn.i-n.l'
I c/tf; ich möchte beim Medikamentenbezug Zeit,
| Geld und Umtriebe sparen. Senden Sie mir bitte
| die MedicaLine Info-Broschüre mit Bestellkarte.

I Name/Vorn.:
i

Strasse:
I

| Plz/Ort:
| Per Post oder Fax an: MedicaLine, Postfach, 9542 Münchwilen,

j^Fax 071-969 60 75
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